
Gemüse 

Die Seminarküche verwendet 
hauptsächlich Obst und Gemüse aus der 
eigenen Seminargärtnerei. 
 
WLAN 
In den Gästezimmern und Tagungsräumen 
steht Ihnen kostenfreies WLAN zur 
Verfügung. 
 
Bezahlung 
Für Ihre gebuchten Leistungen stellen wir 
Ihnen eine Rechnung aus. 
Diese können Sie bequem an unserer 
Information mit Bargeld, EC– oder 
Kreditkarte oder PayPal bezahlen. 
  
Preise 
Unsere Preise sind Endpreise inkl. einer 
ggf. zu berechnenden USt. 
 
Zimmer 
Anreise ab 11:00 Uhr 
Abreise bis 09:00 Uhr 
 
Mahlzeiten 
Frühstück: 07:30 - 08:30 Uhr 
Mittagessen: 12:00 Uhr 
Abendessen: 18:00 Uhr

 

Zusatzleistungen  Leihgebühr 
 

Stehtisch 5,00 € 
Stehtisch m. Hussen 18,00 € 
Grillpaket (Grill + Kohle) 25,00 € 
Lorbeerbaum 15,00 € 
Geschirr 0,30 € 

 

 
 

Postanschrift 
Bischöfliches Seminar 
St. Willibald, Eichstätt KdöR 
Leonrodplatz 3 
85072 Eichstätt 
 
Fürs Navi: 
Seminarweg 3 
85072 Eichstätt 
 
Belegungsmanagement 
Mail: sbm@bistum-eichstaett.de 
Telefon: 08421 50-300 
Fax: 08421 50-309 
 

www.priesterseminar-eichstaett.de 
 

IBAN: DE75 7509 0300 0007 6174 45 
BIC: GENODEF1M05 
Bank: Liga Bank Eichstätt 
 
Instagram 
@willkommenimseminar 
@seminargaertnerei 
@seminarkueche 
@schutzengelkirche 

BISCHÖFLICHES SEMINAR 

    ST. WILLIBALD, EICHSTÄTT KdöR 

 

 
 

COLLEGIUM 

WILLIBALDINUM 

 
 

Preisliste 
Tagungsbetrieb ab 

12.01.2023 



Übernachten im Seminar  
 
 

 

Einzelzimmer 55,00 € 

Doppelzimmer pro Person 55,00 € 

  

Tagungen im Seminar  
 
F 202 Hl. Gregor 60,00 € 

A 130 Hl. Barbara 60,00 € 

  

F 204 Hl. Basilius 80,00 € 

F 206 Hl. Petrus Canisius 80,00 € 

  

F 222 Prinz Max v. Sachsen 120,00 € 

A 234 Hl. Antonius 120,00 € 

  

F 006 Jesuitenrefektorium 190,00 € 

F 104 Thomassaal 190,00 € 

A 037 Graf v. Reisach 190,00 € 

  

Seminarwiese nach Vereinbarung 

Atrium nach Vereinbarung 
 
 
 
 
 
 
 
Preisänderungen vorbehalten 

 
 
 
 
 

Verpflegung im Seminar 
  

Frühstück  9,50 € 

Mittagessen  14,50 € 

Abendessen kalt  10,00 € 

Abendessen kalt + warm  13,50 € 

  

Breze  1,20 € 

Butterbreze  1,90 € 

Belegte halbe Semmel  2,20 € 

Canapés  2,70 € 

Foccacia "Bel seminario" vegan 1,90 € 

Kuchen / Gebäck  2,80 € 

Weißwürste / Wiener  pro Paar 4,50 € 

Buffet kalt  18,00 € 

Buffet kalt + warm  23,00 € 
  

Gemischtes Eis mit Waffel 4,00 € 

Spaghettieis / Bananensplit 5,50 € 

Früchtebecher 6,50 € 

Heiße Himbeeren auf Eis 6,50 € 
  

  

Mittagssnack / Essen to go  
  

Salat klein 3,90 € 

Salat groß 4,90 € 

Salatbeilage 2,00 € 

Pommesschale 3,50 € 

Suppe 4,50 € 

Pasta & Penne 4,90 € 

Getränke im Seminar  
   

Mineralwasser  0,5 L 2,40 € 

   

Apfelschorle  0,5 L 2,90 € 

Orangensaft, -schorle 0,5 L 2,90 € 

Limo, Spezi  0,5 L 2,90 € 

   
Kaffee (Kanne)  1,0 L 15,00 € 

Kaffee (Kanne)  0,3 L 5,50 € 

Tee (Kanne)  1,0 L 9,00 € 

Tee (Kanne)  0,3 L 3,00 € 

   

Bier (Weizen, Helles)   0,5 L 3,20 € 

Bier (Pils, Helles)     0,33 L 3,10 € 

Bier alkoholfrei (Helles)  0,5 L 3,10 € 

Bier alkoholfrei (Helles)    0,33 L 3,00 € 

   
Bier Radler     0,33 L 3,10 € 

Bier Radler alkoholfrei    0,33 L 2,90 € 

   
Wein weiß, Glühwein 1,0 L 12,50 € 

Wein rot  1,0 L 14,50 € 

Wein rosé 0,7 L 12,50 € 

   
Sekt  0,7 L 13,50 € 

Sekt alkoholfrei 0,7 L 12,50 € 

   
Spirituosen / Schnaps   4,00 € 
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I: Geltungsbereich 

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für 
Verträge über die mietweise Überlassung von 
Konferenz-, Bankett- und Veranstaltungsräumen im 
Bischöflichen Seminar St. Willibald, Eichstätt sowie für 
alle Lieferungen und Leistungen, die im Zusammen-
hang mit diesen Veranstaltungen stehen und deren 
Durchführung betreffen. 

Sie gelten auch für alle weiteren Räume, Vitrinen, 
Wand- und sonstige Flächen sowie für Räume von 
Veranstaltungsbereichen, die damit  in Verbindung 
stehen. 

In den Belegungsverträgen des Bischöflichen Seminar 
St. Willibald, Eichstätt werden individuell Bedingungen 
des Aufenthalts geregelt. 

Allgemeine Geschäftsbedingungen des Veranstalters 
finden nur Anwendung, wenn diese vorher 
ausdrücklich in Textform vereinbart wurde. 

II: Vertragsabschluss, -Partner, Haftung, Aufenthalt 

Mit Eingang der Buchungsbestätigung mit rechts-
kräftiger Unterschrift des Veranstalters über 
Veranstaltungsart, Reservierung von Räumen und 
Flächen, Verpflegung sowie Lieferungen und 
Leistungen des Bischöflichen Seminars St. Willibald, 
Eichstätt kommt der Vertrag zwischen Veranstalter 
und dem Bischöflichen Seminar St. Willibald, Eichstätt 
aus zustande. 

Ist der Besteller nicht der Veranstalter selbst, bzw. wird 
vom Veranstalter ein gewerblicher Vermittler oder 
Organisator eingeschaltet, so haftet der Veranstalter 
zusammen mit dem Besteller gesamtschuldnerisch für 
alle Verpflichtungen aus dem Vertrag, sofern dem 
Bischöflichen Seminar St. Willibald, Eichstätt eine 
Erklärung des Veranstalters vorliegt. 

Mit Zustandekommen des Vertrages erkennt der 
Veranstalter die Bedingungen für einen Aufenthalt im 
Bischöflichen Seminars St. Willibald, Eichstätt an. 

Das Bischöfliche Seminar St. Willibald, Eichstätt haftet 
für seine Verpflichtungen aus dem Vertrag. 
Ansprüche des Veranstalters auf Schadensersatz sind 
ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind 
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit, wenn das Bischöfliche Seminar 
St. Willibald, Eichstätt die Pflichtverletzung zu vertreten 
hat, sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen 
oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des 
Bischöflichen Seminar St. Willibald, Eichstätt beruhen 
und Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder 
fahrlässigen Verletzung von vertragstypischen 
Pflichten des Bischöflichen Seminar St. Willibald, 
Eichstätt beruhen. 

Einer Pflichtverletzung des Bischöflichen Seminar St. 
Willibald, Eichstätt steht die eines gesetzlichen 
Vertreters oder Erfüllungsgehilfen gleich. Sollten 
Störungen oder Mängel an den Leistungen des 
Bischöflichen Seminar St. Willibald, Eichstätt auftreten, 
wird dieses bei Kenntnis oder auf unverzügliche Rüge 
des Veranstalters bemüht sein, Abhilfe zu schaffen. 

Der Veranstalter ist verpflichtet, dass ihm Zumutbare 
beizutragen, um die Störung zu beheben und einen 
möglichen Schaden gering zu halten. Im Übrigen ist 
der Veranstalter verpflichtet, das Bischöfliche Seminar 
St. Willibald, Eichstätt rechtzeitig auf die Möglichkeit 
der Entstehung eines außergewöhnlich hohen 
Schadens hinzuweisen. 

III. Leistungen, Preise, Zahlung 

Das Bischöfliche Seminar St. Willibald, Eichstätt ist 
verpflichtet, die vom Veranstalter bestellten und vom 
Bischöflichen Seminar St. Willibald, Eichstätt 
zugesagten Leistungen zu erbringen. 

Der Veranstalter ist verpflichtet, die für diese und 
weitere in Anspruch genommenen Leistungen 

vereinbarten bzw. geltenden Preise des Bischöflichen 
Seminar St. Willibald, Eichstätt zu bezahlen.  

Dies gilt auch für vom Veranstalter veranlasste 
Leistungen und Auslagen des Bischöflichen Seminar 
St. Willibald, Eichstätt an Dritte, insbesondere auch für 
Forderungen von Urheberrechtsverwertungsgesell-
schaften.  

Die vereinbarten Preise schließen die jeweilige 
gesetzliche Umsatzsteuer ein. 

Eine Erhöhung der Umsatzsteuer nach Vertrags-
abschluss geht zu Lasten des Veranstalters.  

Liegen zwischen Vertragsabschluss und Veranstaltung 
mehr als 120 Tage, behält sich das Bischöfliche 
Seminar St. Willibald, Eichstätt das Recht einer 
Preisänderung vor. 

Die Rechnung des Bischöflichen Seminar St. Willibald, 
Eichstätt ist innerhalb von 14 Tagen nach 
Rechnungserhalt ohne Abzug zu zahlen. 

Der Veranstalter kann nur mit einer unstreitigen oder 
rechtskräftigen Forderung gegenüber dem Bischöflichen 
Seminar St. Willibald, Eichstätt rechnen. 

IV. Bekanntgabe der endgültigen Teilnehmerzahl, Kosten 
bei Abbestellung von Leistungen durch Veranstalter 

Der Veranstalter meldet dem Bischöflichen Seminar 
St. Willibald, Eichstätt 10 Tage vor der Veranstaltung 
die endgültige Teilnehmerzahl (incl. Leitung und 
Referenten), um eine sorgfältige Vorbereitung zu 
gewähren. 

Vom Veranstalter bei Abbestellung / Reduzierung der 
Leistungen zu tragende Kosten 

a) bis 3 Monate vor Termin:  

 kostenfrei 

b) bis 30. Kalendertage vor Termin: 

 20 % der gebuchten Leistungen 

c) 29. – 11. Kalendertag vor Termin: 

 50 % der gebuchten Leistungen 

d) ab 10. Kalendertag vor Termin: 

 80 % der gebuchten Leistungen 

e) am Tag der Anreise:  

 100 % der gebuchten Leistungen 

Rechnungsstellung / Zahlungsbedingungen: 

· Eine Rückvergütung bestellter, aber nicht in 
Anspruch genommener Leistungen ist nicht möglich. 

· Die Gesamtabrechnung der erbrachten Leistungen 
erfolgt auf der Grundlage des Belegungsvertrages. 

· Freiplätze werden nicht gewährt. 

· Die Rechnung ist innerhalb von 14 Tagen nach 
Rechnungsstellung zu überweisen. 

V. Rücktritt des Bischöfliche Seminar St. Willibald, 
Eichstätt  

Sofern in Textform vereinbart wurde, dass der 
Veranstalter innerhalb einer bestimmten Frist 
kostenfrei vom Vertrag zurücktreten kann, ist das 
Bischöfliche Seminar St. Willibald, Eichstätt in diesem 
Zeitraum seinerseits berechtigt, vom Vertrag 
zurückzutreten, wenn Anfragen anderer Veranstalter 
nach den vertraglich gebuchten Veranstaltungs-
räumen vorliegen und der Veranstalter auf Rückfrage 
des Bischöflichen Seminar St. Willibald, Eichstätt auf 
sein Recht zum Rücktritt nicht verzichtet. 

Ferner ist das Bischöfliche Seminar St. Willibald, 
Eichstätt berechtigt, aus sachlich gerechtfertigtem 
Grund vom Vertrag außerordentlich zurückzutreten, 
falls beispielsweise 

- höhere Gewalt oder andere vom Bischöflichen 
Seminar St. Willibald, Eichstätt nicht zu vertretende 
Umstände die Erfüllung des Vertrages unmöglich 
machen; 
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- Veranstaltungen oder Räume schuldhaft unter 
irreführender oder falscher Angabe vertrags-
wesentlicher Tatsachen, z.B. vom Veranstalter 
oder zum Zwecke der Veranstaltung gebucht 
werden. 

- das Bischöfliche Seminar St. Willibald, Eichstätt 
begründeten Anlass zu der Annahme hat, dass 
die Veranstaltung den reibungslosen Geschäfts-
betrieb, die Sicherheit oder das Ansehen des 
Bischöflichen Seminar St. Willibald, Eichstätt in der 
Öffentlichkeit gefährden kann, ohne dass dies 
dem Herrschafts- bzw. Organisationsbereich des 
Bischöflichen Seminar St. Willibald, Eichstätt 
zuzurechnen ist. 

- der Zweck bzw. der Anlass der Veranstaltung 
gesetzeswidrig ist; 

Bei berechtigtem Rücktritt des Bischöflichen Seminar 
St. Willibald, Eichstätt entsteht kein Anspruch des 
Veranstalters auf Schadensersatz. 

VI. Mitbringen von Speisen, Getränken, Haustieren 

Der Veranstalter darf Speisen und Getränke zu Veranstal-
tungen grundsätzlich nicht mitbringen.  

Ausnahmen bedürfen einer Vereinbarung in Textform 
mit dem Bischöflichen Seminar St. Willibald, Eichstätt. 
In diesen Fällen wird ein Betrag zur Deckung der 
Gemeinkosten berechnet. Bei mitgebrachten Speisen 
behält sich das Bischöfliche Seminar St. Willibald, 
Eichstätt vor, Proben von diesen einzubehalten. 

Das Mitbringen von Haustieren ist nicht erlaubt.  

Ausnahmen bedürfen einer Vereinbarung in Textform 
mit dem Bischöfliche Seminar St. Willibald, Eichstätt. 

VII. Rauchverbot im Bischöflichen Seminar St. Willibald, 
Eichstätt 

Im Bischöflichen Seminar St. Willibald, Eichstätt gilt 
grundsätzlich Rauchverbot. 

VIII. Technische Einrichtungen und Anschlüsse 

Soweit das Bischöfliche Seminar St. Willibald, Eichstätt 
für den Veranstalter auf dessen Veranlassung 
technische und sonstige Einrichtungen von Dritten 
beschafft, handelt es im Namen, in Vollmacht und 
auf Rechnung des Veranstalters. 

Der Veranstalter haftet für die pflegliche und die 
ordnungsgemäße Rückgabe. Er stellt das Bischöfliche 
Seminar St. Willibald, Eichstätt von allen Ansprüchen 
Dritter aus der Überlassung dieser Einrichtung frei. 

Die Verwendung von eigenen elektrischen Anlagen 
des Veranstalters unter Nutzung des Stromnetzes des 
Bischöflichen Seminar St. Willibald, Eichstätt bedarf 
dessen Zustimmung in Textform.  

Durch die Verwendung dieser Geräte auftretende 
Störungen an den technischen Anlagen des 
Bischöflichen Seminar St. Willibald, Eichstätt gehen zu 
Lasten des Veranstalters, soweit das Bischöfliche 
Seminar St. Willibald, Eichstätt diese nicht zu vertreten 
hat. Die durch die Verwendung entstehenden 
Stromkosten darf das Bischöfliche Seminar St. 
Willibald, Eichstätt pauschal erfassen und berechnen. 

Der Veranstalter ist mit Zustimmung des Bischöflichen 
Seminar St. Willibald, Eichstätt berechtigt, eigene 
Telefon-, Telefax- und Datenübertragung-
seinrichtungen zu benutzen.  

Dafür kann das Bischöfliche Seminar St. Willibald, 
Eichstätt eine Anschlussgebühr verlangen. 

Bleiben durch den Anschluss eigener Anlagen des 
Veranstalters geeignete Anlagen des Bischöflichen 
Seminar St. Willibald, Eichstätt ungenutzt, kann eine 
Ausfallvergütung berechnet werden. 

Störungen an vom Bischöflichen Seminar St. Willibald, 
Eichstätt zur Verfügung gestellten technischen oder 
sonstigen Einrichtungen werden nach Möglichkeit 
umgehend beseitigt.  

Zahlungen können nicht zurückbehalten oder 
gemindert werden, soweit das Bischöfliche Seminar 
St. Willibald, Eichstätt diese Störung nicht zu vertreten 
hat. 

IX. Verlust oder Beschädigung mitgebrachter Sachen 

Mitgeführte Ausstellungs- oder sonstige, auch 
persönliche Gegenstände befinden sich auf Gefahr 
des Veranstalters in den Veranstaltungsräumen bzw. 
im Bischöflichen Seminar St. Willibald, Eichstätt. 

Das Bischöfliche Seminar St. Willibald, Eichstätt 
übernimmt für Verlust, Untergang oder Beschädigung 
keine Haftung, auch nicht für Vermögensschäden, 
außer bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz des 
Bischöflichen Seminar St. Willibald, Eichstätt.  

Hiervon ausgenommen sind Schäden aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit. Zudem sind alle Fälle, in denen die 
Verwahrung aufgrund der Umstände des Einzelfalles 
eine vertragstypische Pflicht darstellt, von dieser 
Haftungsfreizeichnung ausgeschlossen. 

Mitgebrachtes Dekorationsmaterial hat den 
brandschutztechnischen Anforderungen zu ent-
sprechen. Das Bischöfliche Seminar St. Willibald, 
Eichstätt ist berechtigt, dafür einen behördlichen 
Nachweis zu verlangen. 

Erfolgt ein solcher Nachweis nicht, so ist das 
Bischöfliche Seminar St. Willibald, Eichstätt berechtigt, 
bereits eingebrachtes Material auf Kosten des 
Veranstalters zu entfernen. 

Wegen möglicher Beschädigungen ist die Aufstellung 
und das Anbringen von Gegenständen vorher mit 
dem Bischöflichen Seminar St. Willibald, Eichstätt 
abzustimmen. 

Mitgebrachte oder sonstige Gegenstände sind nach 
Ende der Veranstaltung unverzüglich zu entfernen. 
Unterlässt der Veranstalter das, darf das Bischöfliche 
Seminar St. Willibald, Eichstätt die Entfernung und 
Lagerung zu Lasten des Veranstalters vornehmen. 

Verbleiben Gegenstände im Veranstaltungsraum, 
kann das Bischöfliche Seminar St. Willibald, Eichstätt 
für die Dauer des Verbleibs eine angemessene 
Nutzungsentschädigung berechnen. 

Dem Veranstalter steht der Nachweis frei, dass der 
oben genannte Anspruch nicht, oder nicht in der 
geforderten Höhe entstanden ist. 

X. Haftung des Veranstalters für Schäden 

Sofern der Veranstalter Unternehmer ist, haftet er für 
alle Schäden, u. a. Verschmutzungen, an Gebäude 
und / oder Inventar, die durch Veranstaltungs-
teilnehmer bzw. -besucher, Mitarbeiter, sonstige Dritte 
aus seinem Bereich oder ihn selbst verursacht werden. 

Das Bischöfliche Seminar St. Willibald, Eichstätt kann 
vom Veranstalter die Stellung angemessener Sicher-
heiten (z.B. Versicherungen, Kautionen, Bürgschaften) 
verlangen. 

XI. Schlussbestimmung 

Änderungen und Ergänzungen des Vertrages, der 
Antragsannahme / Buchungsbestätigung oder dieser 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen sollen in 
Textform erfolgen. Einseitige Änderungen oder 
Ergänzungen durch den Veranstalter sind unwirksam. 
 

Erfüllungs- und Zahlungsort ist Eichstätt.  

Es gilt deutsches Recht.  

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen für die Veranstaltung/-en 
unwirksam oder nichtig sein, so wird hierdurch die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.  

Im Übrigen gelten die gesetzlichen Vorschriften. 

 



Hygienekonzept des Bischöflichen Seminars St. Willibald, Eichstätt KdöR 

(Stand: 30. September 2022) 

 
0. Vorbemerkung 

Das Bischöfliche Seminar St. Willibald, Eichstätt KdöR ist eine sehr facettenreiche Institution: 

Die Kernaufgabe ist die Ausbildung der künftigen Priester der Diözese Eichstätt. Im Laufe 

seiner langen Geschichte sind dem Eichstätter Priesterseminar aber weitere Aufgaben 

zugewachsen. Unter seinem Dach sind heute ein Tagungsbetrieb, verschiedene Abteilungen 

des Bischöflichen Ordinariats sowie weiterer öffentlicher Träger angesiedelt. Zugleich dient es 

als privater Wohnraum. 

Vor diesem vielseitigem Hintergrund und der bleibenden Gefährdung durch das Coronavirus 

SARS-CoV-2 regelt das Hygienekonzept des Bischöflichen Seminars St. Willibald, Eichstätt KdöR 

die Rahmenbedingungen für die Aufrechterhaltung des Ausbildungsbetriebes der 

Priesterkandidaten im Collegium Willibaldinum und im Collegium Orientale sowie des 

Dienstbetriebes des Bischöflichen Seminars mit seinen angeschlossenen Betriebszweigen. 

Ziel des Hygienekonzepts ist es, unter Einhaltung der staatlichen Vorgaben und bei 

größtmöglichem Schutz der Priesterkandidaten und Beschäftigten den Ausbildungs- und 

Dienstbetrieb des Bischöflichen Seminars St. Willibald, Eichstätt KdöR so weit wie möglich 

aufrechtzuerhalten. 

Es wird unter Berücksichtigung aktueller staatlicher wie kirchlicher Vorgaben, im Sinne des 

Hausrechts sowie in Rücksprache mit den Mitarbeiter/innen und Studenten ständig 

fortgeschrieben. 

Im Bischöflichen Seminars St. Willibald, Eichstätt KdöR gilt grundsätzlich die Betriebsanweisung 

gemäß §14 BioStoffV. 

Das erstmals am 27.05.2020 in Kraft gesetzte Hygienekonzept ist zudem auf die Sechzehnte 

Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (16. BaylfSMV) vom 1. April 2022 

abgestimmt. 

Auf dem Gelände des Bischöflichen Seminars St. Willibald, Eichstätt KdöR sind nachfolgend 

genannte Hygienemaßnahmen und Richtlinien zur Vorbeugung einer Virusinfektion zu 

beachten. 

 
1. Allgemeine Maßnahmen zum Infektionsschutz 

Die Maskenpflicht für Gäste und Bewohner ist seit 16.05.2022 in unserem Haus aufgehoben. 

Gerne dürfen Sie zu Ihrem aber auch zu unserem Schutz freiwillig eine Maske tragen. 

Wir bitten Sie weiterhin die nachfolgenden Hygieneregeln in allen Bereichen einzuhalten: 

Die Händehygiene ist besonders zu beachten. Dazu zählen regelmäßiges, ausreichendes 

Händewaschen mit Wasser und Seife sowie die Vermeidung von Händeschütteln und der 

Berührung des Gesichts mit den Händen. 

Die Nies- und Hust-Etikette ist zu beachten (in die Armbeuge statt in die Hand). Erkrankte 

Personen mit respiratorischen Symptomen oder Fieber dürfen sich nicht auf dem Gelände des 

Bischöflichen Seminars St. Willibald, Eichstätt KdöR aufhalten. 

Genutzte Räume des Bischöflichen Seminars St. Willibald, Eichstätt KdöR sind mehrmals täglich 

durch die Nutzer zu lüften (Richtwert: Alle 20 Minuten für fünf Minuten lüften, soweit dies nicht 

durch technische Maßnahmen sichergestellt ist) und je nach Nutzungsintensität auch öfter zu 

reinigen. Bedarfsmeldungen sind ggf. an das Belegungsmanagement (50-323/ 50-324) zu 

richten. Eine generelle Oberflächendesinfektion ist hierbei nicht nötig. 

 

2. Dienstbetrieb 

Der Gebäudekomplex Bischöfliches Seminar St. Willibald unterteilt sich in öffentliche, 

halböffentliche und nicht-öffentliche Bereiche: als nichtöffentliche Bereiche gelten das 

Alumnat und das Collegium Orientale, als halböffentliche Bereiche die Tagungsräume und 

Speisesäle, als öffentlicher Bereich der Pfortenbereich. 



Für die Mitarbeitenden besteht im Sinne der gegenseitigen Verantwortung die Möglichkeit 

für zwei freiwillige kostenfreie Schnelltests pro Woche. 

Im Falle von gemeinsamen Tätigkeiten ist darauf zu achten, dass der Mindestabstand 

von 1,5 Metern eingehalten wird. Falls dies nicht möglich sein sollte bzw. keine 

technischen und organisatorischen Schutzmaßnahmen zum Schutz der 

Mitarbeitenden vorhanden sind, besteht aufgrund der SARS-CoV-2-

Arbeitsschutzverordnung vom 26. September die Verpflichtung zum Tragen 

(mindestens) einer medizinischen Maske. 

Werkzeuge und Arbeitsmittel sind nach Möglichkeit personenbezogen zu verwenden. Räume, 

in denen sich dauerhaft Personen aufhalten, sind regelmäßig zu lüften. 

 

3. Dienstbetrieb von angeschlossenen Betriebszweigen 

Der Tagungsbetrieb orientiert sich grundsätzlich an den staatlichen Vorgaben für 

Gastronomie und Hotellerie. 

Erzeugnisse der Gärtnerei werden zu den regulären Öffnungszeiten im Direktverkauf 

außerhalb der Gewächshäuser angeboten. Es besteht weiterhin die Möglichkeit zu „click & 

collect“ bzw. zur Abholung nach vorheriger telefonischer oder elektronischer Bestellung. 

 
Ansprechpersonen für Fragen 

Fragen, die hier nicht beantwortet werden, richten Sie bitte an Herrn Regens Michael Wohner 

oder Frau Marion Hönig. 

 
Quellen und wichtige Bezugsdokumente 

- Sechzehnte Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (16. BaylfSMV) vom 1.4.2022 in 

geänderten Fassung vom 8. September 2022: https://www.gesetze-

bayern.de/Content/Document/BayIfSMV_16/true 

- SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung (Corona-ArbSchV) vom 26. September 2022, 

https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/bq1LW6ThhoX92kKSbKq/content/bq1LW6ThhoX9

2kKSbKq/BAnz%20AT%2028.09.2022%20V1.pdf?inline 

- IHK Ratgeber: Wiedereröffnung nach Corona: Konzept für die Hygiene in der Gastronomie: 

https://www.ihk-muenchen.de/de/Service/Recht-und-Steuern/Arbeitsrecht/Bestehende- 

Arbeitsverh%C3%A4ltnisse-K%C3%BCndigung-und-Sozialversicherung/Corona-Virus- Dienstreisen-

Arbeitsausfall-Arbeitsschutz/Infektionsschutz-bei-der-%C3%96ffnung-von- Unternehmen/Konzept-zur-

Wiedereroeffnung-der-Gastronomie/ 

- Hygienekonzept der KU Eichstätt-Ingolstadt 

- Hinweise des RKI zu Reinigung und Desinfektion: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Reinigung_Desinfektion.html 

https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/bq1LW6ThhoX92kKSbKq/content/bq1LW6ThhoX92kKSbKq/BAnz%20AT%2028.09.2022%20V1.pdf?inline
https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/bq1LW6ThhoX92kKSbKq/content/bq1LW6ThhoX92kKSbKq/BAnz%20AT%2028.09.2022%20V1.pdf?inline
http://www.ihk-muenchen.de/de/Service/Recht-und-Steuern/Arbeitsrecht/Bestehende-
http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Reinigung_Desinfektion.html
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